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Organisationsreglement (Geschäftsordnung) der Schule 
 
Die derzeitig gültige Geschäftsordnung der Schule Opfikon stammt aus dem Jahre 2018. In-
folge diverses gesetzlicher Anpassungen (Gemeindegesetz, Volksschulgesetz, Gemeindeord-
nung) bestand der Bedarf, die Geschäftsordnung einer Totalrevision zu unterziehen. 
 
Das neue Gemeindegesetz, wie auch das neue Volksschulgesetz haben die Möglichkeit eröff-
net, vermehrt Zuständigkeiten an Ausschüsse oder Einzelpersonen (sowohl auf Behörden- wie 
auch auf Verwaltungsebene) zu delegieren. Diese Möglichkeit wollte die Schule wahrnehmen. 
 
Der Prozess verlief über eine längere Zeit, in welcher die Schulpflege zusammen mit einem 
externen Partner über mehrere Zwischenschritte zum heutigen Organisationsreglement ge-
langte. Die wesentlichsten Eckpfeiler sind: 

− Anpassungen auf die Reduktion von 9 auf 7 Schulpflegende; 
− Definition der Austauschgefässe der Schulpflege; 
− Neuregelung der Teilnehmenden an Schulpflegesitzungen; 
− Neuer Ausschuss "Präsidiales und Finanzen" (unter Beibehalt der Ausschüsse "Schü-

lerbelange" und "Schul- und Personalentwicklung"); 
− Umschreibung der Aufgaben der Delegierten und Schulanlageverantwortlichen (Mit-

glieder der Schulpflege); 
− Umschreibung des Krisenstabes; 
− Umschreibung und Kompetenzen der Funktion "Leitung Bildung"; 
− Umschreibung der Zuständigkeiten der Schulleitungskonferenz; 
− Umschreibung der Zuständigkeiten der Schuleinheiten; 
− Umschreibung der erweiterten Kompetenzen der Schulleitungen; 
− Umschreibung der Zuständigkeiten der Dienststellen;  
− Umschreibung der erweiterten Kompetenzen der Dienststellenleitenden; 
− Verankerung der Eltern- und Schülermitwirkung. 

 
Die Schulpflege hat das Organisationsreglement genehmigt, es wird gestaffelt per 1. Juli und 
teilweise 1. August 2022 in Kraft gesetzt. Zudem wurden auch die Finanzkompetenzen ange-
passt. 
  



 

Schulraumbedarfsplanung der Schule 
 
Die Schulraumplanungsinstrumente der Schule Opfikon wurden nachgeführt. Es sind dies die 
Schulraumbedarfsplanung 2021 (Planpartner; 20.01.2022) und die Schulraumplanung 
2021/22 (Eckhaus; 29.11.2021). Die Schulpflege nimmt zur Kenntnis, dass: 

− weiterhin ein starkes Wachstum der gesamten Schülerzahlen resultiert (ca. + 13 - 15% 
per Schuljahr 2027/28); Haupttreiber wird die Sekundarstufe;  

− sich mittelfristig das Wachstum verlangsamt und sich per 2026/27 stabilisieren könnte; 
− ab 2025/26 eine leichte Abnahme an Bedarf von Kindergärten eintreffen könnte. Im 

Hinblick auf den Bezug der Schule Glattpark sind allfällige Aufgaben von Mietobjekten 
laufend zu prüfen; 

− der Bedarf an Schulräumen für die Primarstufe mittelfristig gedeckt sein könnte (mit 
Schulen Glattpark und Bubenholz sowie der Erweiterung Halden); 

− der Bedarf an Schulräumen für die Sekundarstufe weiter deutlich wächst und mit den 
Räumen der heutigen Schule Oberhausen bewältigt werden sollte; 

− mit der Realisierung der Schulen Glattpark und Bubenholz genügend Schulraum be-
steht, um das weitere Wachstum aufzufangen sowie den nötigen Zimmerbedarf für die 
gestaffelten Sanierungen in den Anlagen Mettlen und Lättenwiesen abzudecken (be-
nötigt im Minimum 6 zusätzliche Zimmer während den Sanierungsjahren). 

− der Pavillon Halden erst nach der Realisation der neuen Schulen zurückgebaut werden 
kann. 

− nach der Sanierungsphase allenfalls eine Verkleinerung der Schule Oberhausen mög-
lich wird. 

− die Prognosen der Schülerzahlen der beiden Planer in der 6-Jahresphase nahe beiei-
nanderliegen; 
 2024/25 2027/28 
Planpartner: 2'424-2'464 2'547-2'617 
Eckhaus: 2'478 2'559 

 
 
Betriebs- und Pädagogikkonzept des schulergänzenden Angebots der Tagesbetreuung 
 
Die Grundlagen der familien- und schulergänzende Tagesbetreuung in der Stadt Opfikon wur-
den in einem gemeinsamen Prozess der Stadt mit der Schule einer Totalrevision unterzogen. 
Daraus resultieren eine neue "Beitragsverordnung über die familien- und schulergänzende 
Kinderbetreuung" (bewilligt durch den Gemeinderat am 10. Mai 2021; Inkraftsetzung per 15. 
Juli 2022) sowie "Ausführungsbestimmungen zur Beitragsverordnung der Stadt Opfikon über 
die familien- und schulergänzende Kinderbetreuung (bewilligt durch den Stadtrat am 21. De-
zember 2021; Inkraftsetzung per 15. Juli 2022). 
 
Eine Konsequenz aus den neuen Grundlagen war, dass die Schule (Schulverwaltung) die Ad-
ministration des gesamten (auch vorschulischen) Bereiches übernimmt. 
 
Die Umsetzungsvorbereitungen laufen. In diesem Zusammenhang hat die Schulpflege das 
neue, angepasste Betriebs- und Pädagogikkonzept der eigenen Angebote genehmigt. Neu 
wird die Nachmittagsbetreuung in zwei Modulen (Nachmittag früh und spät) angeboten. 
 
Das Konzept und die dazugehörenden Merkblätter bilden das neue Angebot per Sommer 2022 
ab. 
 
 
Dies und das … 
 

− Die Klassenbildung 2022/23 ist durch einen grossen Klassenzug geprägt, welcher in 
die 4. Primarstufe wechselt. Im Kindergarten schwanken die Schülerzahlen je nach 
Quartier stark. An den Primar- und Sekundarstufen wird je eine Klasse mehr gebildet. 
Zudem wird die Schule nach den Sommerferien weiterhin mit einer Aufnahmeklasse für 
die Kinder aus der Ukraine arbeiten. 

− Mit dem Bau der Schulanlage Bubenholz wird per Sommer 2024 ein Prozess mit der 
Schule Mettlen ausgelöst, in welchem geklärt wird, wie die beiden Schulen ab diesem 



 

Zeitpunkt aufgestellt sein sollen. Hierfür wurde das Entwicklungsprojekt "Schule Glatt 
Rechts" gestartet und ein Gesamtkredit über drei Jahre im Umfang von CHF 105'800 
genehmigt. 

− Die Schule Oberhausen wird per Sommer 2023 in die neue Schule Glattpark umziehen. 
Auch hierfür wurde ein Projekt mit dem Ziel gestartet, dass die Schule Glattpark in der 
5. Sommerferienwoche 2023 gesund und gut vorbereitet ins neue Schuljahr starten 
kann und sich Schülerinnen und Schüler, die Lehrpersonen, die Schulleitung und auch 
die Quartierbevölkerung positiv mit "ihrem Schulhaus" identifizieren. Hierfür wurde ein 
Kredit im Umfang von CHF 51'000 genehmigt. 

− Für die Bustransporte der Kindergartenklassen Dammstrasse in den Turnunterricht in 
die Schule Mettlen (1x pro Woche) wird für die Schuljahre 2022/23 und 2023/24 ein 
Kredit im Umfang von je CHF 6'825 genehmigt (danach: Inbetriebnahme Schule Bu-
benholz). 

− Im Sinne einer Förderung des Jugendsports werden für die Trainer im Jugendsport für 
die Training- und Spielzeiten neu gratis Parkiermöglichkeiten verfügbar gemacht. 

− Die Schulpflege hat das Konzept "Schule findet in der Schule statt" zur Kenntnis ge-
nommen und mit einer Umsetzungsplanung genehmigt und verdankt. Die Schule wird 
über dieses Konzept weiter informieren. 

− Die Schulpflege hat mit Zufriedenheit vom Stand der Umsetzung der Legislaturziele 
2018-2022 Kenntnis genommen. Von den 8 verabschiedeten Projekten gelten 3 Pro-
jekte für die Schulpflege als abgeschlossen, 3 Projekte sind in einem stetigen Fluss und 
2 befindet sich in der Erarbeitungsphase. 

− Um die Zukunft der Musikschule Opfikon zu sichern und zu stärken, wurde mit der Mu-
sikschule Kloten-Bassersdorf-Lufingen eine Partnerschaft geprüft. Es liegt nun ein aus-
gearbeiteter Anschlussvertrag für eine gemeinsame Musikschule Region Flughafen 
vor. Die Schulpflege verfolgt dieses Geschäft weiter; es wird hier zu einer Volksabstim-
mung kommen. 

− Die Schule hat die Grundlagen für ein zweijähriges Projekt "Schulsozialpädagogik an 
der Schule Opfikon" gesichtet und die nötigen Kredite genehmigt.  

 
 
Zuständige Fachperson für sämtliche Rückfragen: 
Roger Würsch, Leiter Schulverwaltung 
044 829 84 95 / roger.wuersch@opfikon.ch 
 
SCHULPFLEGE OPFIKON 
Opfikon, 1. Juli 2022 


